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 Veröffentlicht am 05.10.1993

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §27 Abs1 Z1;

EStG 1972 §27 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Verdeckte Gewinnausschüttungen unterscheiden sich von Vermögensverschiebungen aufgrund von

Leistungsbeziehungen dadurch, daß sie nicht unter fremdüblichen Konditionen abgewickelt werden.
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